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Stadtrat 02.05.2022 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Nachtrag zum Mietvertrag Photovoltaikanlage in der Kläranlage Wassertrüdingen 

 
Sachverhalt: 
 
In der Stadtratssitzung am 31.05.2021 wurde in mehrheitlicher Abstimmung beschlossen, dass die  
Vergabe der Photovoltaikanlage in der Kläranlage Wassertrüdingen an den Anbieter N-ERGIE So-
larstrom GmbH & Co. KG gehen soll. 
Der Mietvertrag wurde umgehend von der Verwaltung mit einem monatlichen Mietzins von  
3.150,00 € zzgl. der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 % abgeschlossen.  
Es hat sich nun herausgestellt, dass die ursprüngliche Kalkulation der N-ERGIE nicht mehr preislich 
zu halten ist. Aufgrund dessen meldete nun die N-ERGIE Solarstrom GmbH & Co. KG einen Nach-
trag zum bestehenden Mietvertrag. Der monatliche Mietzins würde aufgrund des Nachtrages nun 
3.300,00 € zzgl. der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 % betragen. Falls dieser 
Nachtrag keine Zustimmung findet, wäre die N-ERGIE Solarstrom GmbH & Co. KG gezwungen eine 
Vertragsauflösung zu beanstanden. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Stadt Wassertrüdingen stimmt dem ersten Nachtrag zum Mietvertrag über eine Photovoltaikan-
lage in der Kläranlage Wassertrüdingen mit einem monatlichen Mietzins von 3.300,00 € zzgl. 19 
MwSt. zu. 
 
 


